
Römerbergsporthalle  wir  zum
Impfzentrum  für  Bergkamener
Schulen und Kitas

Die Römerbergsporthalle wird zur Zeit als Sitzungssaal für den
Stadtrat und seinen Ausschüssen genutzt. Jetzt wird sie auch
zum Impfzentrum.

An den nächsten zwei Freitagen (12. und 19. März) wird ein
Impfzentrum in der Römerbergsporthalle in Bergkamen-Oberaden
eingerichtet.

Entsprechend  der  Vorgabe  vom  Ministerium  für  Arbeit,
Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS
NRW) wird an diesen beiden Tagen ein Impfangebot u.a. für
Grundschullehrer/innen  und  Erzieher/innen  gemacht.
Anspruchsberechtigt sind neben den Lehrkräften, Erzieherinnen
und  Erziehern  auch  Tagespflegepersonen  und  weitere
Beschäftigte, die regelmäßig in den genannten Einrichtungen
tätig sind, wie zum Beispiel Integrationshelferinnen und -
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helfer, Sozialarbeiterinnen und -arbeiter, OGS-Personal an den
Grundschulen und Frühförderpersonal.

„Nach ersten Rückmeldungen aus den KiTas und Schulen ist das
Interesse an der Impfung ausgesprochen groß“, so Bürgermeister
Bernd Schäfer. Der Bürgermeister zeigt sich zuversichtlich,
dass damit ein wichtiger Schritt zur zuverlässigen Betreuung
und Beschulung von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie
getan ist.

Insgesamt werden an beiden Tagen werden vier Impfstraßen in
der  Römerbergsporthalle  eingerichtet,  um  mehrere  Hundert
Personen  aus  den  genannten  Berufsgruppen  zu  impfen.  Zwölf
Wochen später erhalten die Personen auf die gleiche Art die
Zweitimpfung  mit  dem  Covid-19-Vector-Imfpstoff  Vaccine
AstraZeneca.

Schon  zwischen  den  beiden  Impfungen  kann  nach  klinischen
Prüfungen  von  einer  Wirksamkeit  von  ca.  70  %  ausgegangen
werden. Das bedeutet: Wenn eine mit diesem Covid19-Impfstoff
geimpfte Person mit dem Erreger in Kontakt kommt, wird sie mit
großer Wahrscheinlichkeit nicht erkranken.

Gleichwohl  weist  das  RKI  auf  die  Einhaltung  notwendiger
Schutzmaßnahmen trotz Impfung hin. Dabei handelt es sich um
die allseits bekannten Maßnahmen:

Die Einhaltung der AHA + A + L – Regeln!

Diese dienen dem eigenen Schutz und dem Schutz der Umgebung.

 


